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Stand: Januar 2004 

 
1. Angebot und Vertragsschluß 
a) Für unsere gegenwärtigen und künftigen Lieferungen an den Käufer gelten 

ausschließlich die nachstehenden Vertragsbedingungen. Geschäftsbedingungen 
unserer Kunden (Käufer) haben für uns auch dann keine Gültigkeit, wenn wir ih-
nen nicht ausdrücklich widersprechen. Ergänzend gelten die im Einzelfall an-
wendbaren gesetzlichen Vorschriften, die INCOTERMS der Internationalen Han-
delskammer in Paris sowie die Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Do-
kumentenakkreditive (ERA) in der jeweils letzten Fassung. 

b) Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit unserer Auftrags-
bestätigung zustande, sofern nicht anderweitig bereits ein schriftlicher Vertrag ge-
schlossen oder der Auftrag ohne Bestätigung ausgeführt worden ist. Änderungen 
und Ergänzungen der Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

 

2. Umfang der Leistungspflicht 
a) Für den Umfang der Leistungen ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw. 

Rechnung maßgebend. Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden. Die Beschaffenheit der geschul-
deten Ware bestimmt sich ausschließlich nach der Standardspezifikation bzw. der 
vereinbarten Spezifikation. 

b) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit dies nach den Umständen des 
Einzelfalles dem Käufer zumutbar ist. Die darüber erteilten Rechnungen sind un-
abhängig von der Gesamtlieferung zahlbar. 

c) Produktangaben und Verwendungskriterien in Katalogen, Merkblättern, Sicher-
heitsdatenblättern und sonstigem Informationsmaterial, das wir dem Käufer zur 
Verfügung stellen, sowie produktbeschreibende Angaben sind weder als Garan-
tien für eine besondere Beschaffenheit der Ware noch als bloße Vereinbarung der 
Beschaffenheit zu verstehen; derartige Beschaffenheitsgarantien müssen aus-
drücklich schriftlich vereinbart werden. 

 
3. Preise und Zahlung 
a) Die Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich Umsatzsteuer. Maßgeblich für 

die Berechnung ist das Abgangsgewicht/Menge der Lieferung. 
b) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung erfüllungshalber 

und vorbehaltlich der Notenbankfähigkeit angenommen. Sämtliche für die Einlö-
sung von Wechseln und Überweisungen anfallenden Kosten trägt der Käufer. 

c) Wir behalten uns vor, bei Zahlungsverzug Zinsen in gesetzlicher Höhe zu berech-
nen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

d) Bei Zahlungsverzug sowie bei sonstigen begründeten Zweifeln an der Zahlungs-
fähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir befugt, unbeschadet unserer 
sonstigen Rechte, für noch nicht durchgeführte Lieferungen oder Leistungen Vor-
auszahlung zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
sofort fällig zu stellen. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer fäl-
ligen Zahlung in Verzug ist. 

e) Die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig 
festgestellter Gegenansprüche ist nicht zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht wird 
ausgeschlossen. 

 

4. Höhere Gewalt 
Unvorhergesehene Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder Lieferausfälle 
unserer Lieferanten (einschließlich interner Lieferanten unseres Konzerns), Arbeits-
kräfte-, Energie- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei 
der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen, 
Embargos, Boykotte und andere Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung die davon betroffene Partei von der Verpflich-
tung zur Lieferung bzw. Abnahme. Wird hierdurch die Lieferung bzw. Abnahme um 
mehr als 1 Monat verzögert, so ist jede der Parteien unter Ausschluß aller weiteren 
Ansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Abnahmestörung betroffe-
nen Menge vom Vertrag zurückzutreten. 
 

5. Gefahrenübergang  
Soweit nichts anderes vereinbart ist, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den 
ersten Transportführer oder mit Bereitstellung der Ware im Falle der Selbstabholung 
auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer die Abnahme der Lieferung 
verweigert. 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Bezahlung sämtlicher aus der 

Geschäftsbeziehung mit dem Käufer bestehender oder noch entstehender Forde-
rungen vor. Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in unserem 
Auftrag. Die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich und ohne Verpflichtung derart, 
daß wir als Hersteller gem. § 950 BGB anzusehen sind. 

 Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer 
steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswer-
tes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbei-
tung zu. Wird Vorbehaltsware mit nicht uns gehörenden Waren gem. §§ 947, 948 
BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermi-
schung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Mit-
eigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen 
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder 

 

 
 
 Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum 

stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der Bestimmungen der Ziffer 6 
gilt, unentgeltlich zu verwahren. 

b) Die Forderungen aus der Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware zur Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus der Ge-
schäftsbeziehung an uns ab. 

c) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf- oder 
Werkvertrages nur berechtigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns 
übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berech-
tigt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung dem Drittbesteller zur 
Zahlung an den Verkäufer bekannt zu geben.  

d) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die Forderung an den Käufer 
um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersiche-
rung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet. 

e) Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Er 
ist verpflichtet, die Ware sorgfältig zu verwahren und ausreichend gegen Verlust (Dieb-
stahl, Feuer etc.) zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall 
eines Schadens hiermit an uns ab und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des 
Kaufpreises der von uns gelieferten, in unserem Eigentum stehenden Ware. 

f) Sollte der Eigentumsvorbehalt bei einer Lieferung in das Ausland dort nicht in der oben 
genannten Form zulässig sein, so beschränken sich unsere vorbezeichneten Rechte auf 
den im Lande des Käufers gesetzlich zulässigen Umfang. 

 
7. Mängelansprüche 
a) Der Käufer hat zu prüfen, ob die gelieferte Ware vertragsgemäß und für den vorgesehenen 

Einsatzzweck geeignet ist. Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gemäß § 377 HGB 
gilt auch für den Käufer, der kein Vollkaufmann im Sinne des Gesetzes ist. 

b) Erkennbare Mängel sind uns innerhalb von zwei Wochen, nicht erkennbare Mängel 
unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Verpackungsschäden sind in den Frachtpapie-
ren zu vermerken bzw. dem anliefernden Spediteur und uns spätestens am 6. Tag nach 
Ablieferung schriftlich anzuzeigen. 

c) Wir werden rechtzeitig angezeigte Mängel an der gelieferten Ware nach unserer Wahl, 
unter Berücksichtigung der Interessen des Käufers, beseitigen oder mängelfreie Ware 
nachliefern. Soweit diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, stehen dem Käufer die 
gesetzlichen Rechte zu. 

d) Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt 
werden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des preiswertesten Versan-
des. 

 
8. Haftung 
Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir  
 a) bei Vorsatz, 
 b) bei grober Fahrlässigkeit, 

c) bei leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, allerdings begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden, 

d) in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, wie insbesondere nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie für schuldhaft verursachte Körper-
schäden. 

Weitere Ansprüche - aus welchen Rechtsgründen auch immer - sind ausgeschlossen. 
 
9. Verjährung 
Ansprüche gegen uns aus vertraglichen Pflichtverletzungen, die wir zu vertreten haben, 
verjähren nach Ablauf von einem Jahr. Für den Fristbeginn gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 
10. Marken 
Marken dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Markenzeicheninhabers 
im Zusammenhang mit den vom Käufer hergestellten Erzeugnissen genutzt werden. 
 

11. Sicherheit 
Soweit unsere Waren unter die Gefahrstoffverordnung fallen, ist der Käufer verpflichtet, bei 
ihrer Lagerung und Verarbeitung unser produktspezifisches Sicherheitsdatenblatt zu beachten 
bzw. bei Weiterverkauf der Waren dem Käufer entsprechende Daten zu übermitteln. Aktuelle 
Sicherheitsdatenblätter sind bei uns erhältlich. Soweit die von uns gelieferte Ware als Gefahr-
gut eingestuft ist, darf diese nur in den dafür zugelassenen Verpackungen und Transportmitteln 
sowie mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung gelagert und (weiter-) befördert werden. 
 
12. Allgemeine Bestimmungen  
a) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit dieser Bedingungen und des Vertrages im übrigen nicht berührt. 
b) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nichts anderes 

vereinbart ist. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträ-
ge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen. 

c) Erfüllungsort für unsere Lieferverpflichtungen ist der Ort, von dem aus die Lieferung 
erfolgt. Gerichtsstand ist Frankfurt a. M. oder nach unserer Wahl das zuständige Gericht 
am Sitz des Käufers. Dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse. 

 
Besondere Hinweise: 
• Hinweise des Käufers auf mit uns bestehende Geschäftsbeziehungen zu Werbe-

zwecken bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung. 


